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Anspruch auf behinderungsgerechte Beschäftigung bei einem Flachschleifer

Ein Arbeitnehmer war seit 24 Jahren als Flachschleifer beschäftigt worden. Nachfolgend wurde bei ihm ein Grad der Behinderung von 40 festgestellt. Der Arbeitnehmer wurde infolgedessen einem Schwerbehinderten gleichgestellt. Fortan konnte er nur noch Gewichte von maximal 10 kg tragen. Er konnte daher an dem ihm zugewiesenen Arbeitsplatz nicht mehr tätig sein, weil dort weitaus schwerere Werkstücke geschliffen werden mussten. Der Arbeitgeber weigerte sich, diesen Arbeitnehmer weiter zu beschäftigen. 

Das Bundesarbeitsgericht stellte fest, dass der Arbeitgeber ihn gleichwohl als Flachschleifer weiterbeschäftigen muss. Der Arbeitnehmer habe nach der Vorschrift des § 81 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB IX einen Anspruch auf behinderungsgerechte Beschäftigung. Der Arbeitgeber müsse bei einem schwerbehinderten Menschen zumutbare organisatorische Änderungen vornehmen, um seine Weiterbeschäftigung zu ermöglichen. Gegebenenfalls sei er auch verpflichtet, den Arbeitsablauf anders zu organisieren. Eine Kündigung nach dem Kündigungsschutzgesetz wäre in diesem Fall sozialwidrig. Nach den Feststellungen des Gerichtes könne der Arbeitnehmer an einer kleineren Schleifmaschine eingesetzt werden, wo er nur Werkstücke mit einem Gewicht bis zu 10 kg bearbeiten müsste. Es seien an allen 8 Schleifmaschinen genügend solcher Werkstücke vorhanden. 

LAG Baden-Württemberg vom 22.06.2005, Az. 2 Sa 11/05

Fristlose Kündigung wegen einem eigenmächtigen Urlaubsantritt

Ein Arbeitnehmer unterrichtete seinen Vorgesetzten darüber, dass er in Urlaub fahren wollte. Er ging aufgrund eines Missverständnisses davon aus, dass der Arbeitgeber sich nur dann bei ihm zurückmeldet, wenn der Urlaub nicht angetreten werden darf. Als er von seinem Arbeitgeber nichts hörte, fuhr er einfach weg. Daraufhin kündigte ihm sein Arbeitgeber fristlos.

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz entschied, dass die fristlose Kündigung mangels Vorliegen eines wichtigen Grundes unzulässig sei. Zwar sei generell ein eigenmächtiger Urlaubsantritt als ein derartiger Grund anzusehen. Dies setze jedoch voraus, dass der Arbeitnehmer sich vorsätzlich über den Willen seines Arbeitgebers hinweggesetzt habe. Dies sei vorliegend nicht der Fall, weil dem Arbeitnehmer lediglich Fahrlässigkeit vorzuwerfen sei. 

LAG Rheinland-Pfalz vom 13.04.2005, Az. 10 Sa 1047/04

Unzuverlässiger Arbeitnehmer darf gekündigt werden

Ein Arbeitnehmer wurde seit etwa als Reiniger beschäftigt. In diesem Zeitraum erteilte ihm sein Arbeitgeber eine Vielzahl schriftlicher Abmahnungen, u. a. wegen Nichteinhaltung der Arbeitszeit und wegen Erledigung privater Angelegenheiten während der Arbeitszeit. 

Nachdem er seinen Arbeitsplatz 10 Minuten zu früh verließ, kündigte ihm der Arbeitgeber im Wege der ordentlichen Kündigung. 

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz entschied, dass die Kündigung nicht gegen § 1 des Kündigungsschutzgesetz verstoße. Die Kündigung sei trotz der langen Betriebszugehörigkeit nicht als sozialwidrig anzusehen. Aufgrund der Vielzahl der Verstöße sei nicht zu erwarten, dass der Kläger zukünftig seine arbeitsvertraglichen Pflichten erfüllen werde.

LAG Rheinland-Pfalz vom 13.04.2005, Az. 10 Sa 925/04

Urlaubsabgeltung bei freier Mitarbeit

Ein Mitarbeiter wurde zunächst für etwa zwei Jahre im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses als Psychologe beschäftigt. Nachfolgend unterzeichnete er folgenden „Vertrag über freie Mitarbeit“. Nach dem Inhalt des Vertrages wird als Vergütung ein monatliches Pauschalhonorar von 3.500 Euro vereinbart. Grundlage für dieses Honorar sei ein durchschnittlicher Zeitaufwand von 160 Stunden im Monat. Durch das Pauschalhonorar würden jährlich 240 Stunden abgegolten, die der freie Mitarbeiter zur Fortbildung nutzen könne. Eine weitere Klausel hat den folgenden Wortlaut: „Von der Möglichkeit des Abschlusses eines Angestelltenvertrags ist in Anwendung des Grundsatzes der Vertragsfreiheit bewusst kein Gebrauch gemacht worden. Eine Umgehung arbeitsrechtlicher oder arbeitsgesetzlicher Schutzvorschriften ist nicht beabsichtigt. Dem freien Mitarbeiter soll vielmehr die volle Entscheidungsfreiheit bei der Verwertung seiner Arbeitskraft belassen werden. Eine über den Umfang dieser Vereinbarung hinausgehende persönliche, wirtschaftliche oder soziale Abhängigkeit wird nicht begründet.“ Nach vier Monaten erschien der Betroffene für zwei Wochen nicht zur Arbeit. Er verlangt für diesen Zeitraum den vollen Lohn, weil ihm nach dem Bundesurlaubsgesetz Urlaub zustehe.
Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz schließt sich dieser Ansicht nicht an. Die Regelung des § 7 Abs. 4 BUrlG komme als Anspruchsgrundlage für den verlangten Restlohn nicht in Betracht, weil das Bundesurlaubsgesetz lediglich auf Arbeitnehmer Anwendung finde. Bereits aus dem Wortlaut des Vertrages ergebe sich, dass die Parteien keinen Arbeitsvertrag, sondern einen Vertrag über freie Mitarbeit geschlossen hätten. Dies sei für die rechtliche Einordnung auch maßgeblich, weil beide Vertragsparteien aufgrund der oben zitierten Vertragsklausel die Rechtslage gekannt hätten. Das Gericht hat nicht die Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen.

LAG Rheinland-Pfalz vom 29.04.2005, Az. 8 Sa 1050/04

Arbeitszeugnisse müssen ordentlich unterschrieben werden

Als ein Arbeitgeber zu der inhaltlichen Abänderung eines Zeugnisses verurteilt worden war, erstellte er ein neues Zeugnis, das mit einer Unterschrift versehen war, die nach ihrem Erscheinungsbild von einem Kind stammt. Der Arbeitgeber wurde vom Arbeitsgericht zur Neuausstellung und Unterzeichnung mit einer vom Arbeitgeber üblichen Unterschrift verurteilt. Daraufhin erstellte er ein neues Zeugnis, versehen mit einer Unterschrift im Ausmaß von ca. 14,5 cm (breit) x ca. 10 cm (hoch) und bestehend praktisch ausschließlich aus Auf- und Abwärtslinien. Die Arbeitnehmerin hält diese Form der Unterschriftsleistung ebenfalls nicht für ordnungsgemäß und damit ihren Zeugniserstellungsanspruch für nicht erfüllt. 
Das Landesarbeitsgericht Nürnberg schloss sich der Ansicht der Vorinstanz an. Das Zeugnis sei nicht ordnungsgemäß im Sinne der §§ 109 Abs. 1 Satz 1, 6 Abs. 2 GewO. Ein Zeugnis habe die Aufgabe, dem beurteilten Arbeitnehmer die Suche eines neuen Arbeitsplatzes

zu erleichtern. Diese Information habe so zu erfolgen, dass beim Leser keine Zweifel über die Ernsthaftigkeit des Zeugnistextes aufkommen würden. Solche Zweifel würden erzeugt,

wenn der beurteilende Arbeitgeber eine derartige ungewöhnliche Unterschrift verwende.

LAG Nürnberg vom 29.07.2005, Az. 4 Ta 153/05
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